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Satzung der 
Pangolin ConservaƟon and Research FoundaƟon Deutschland e.V. 
(PCRF Deutschland e.V.) 

   

§ 1 Name, Sitz, GeschäŌsjahr   

(1) Name, Eintragung 

Der Name des Vereins lautet „Pangolin ConservaƟon and Research FoundaƟon Deutschland“, („PCRF Deutschland“). 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Rechts Form-Zusatz „e.V.“ im 
Namen.  

(2) GeschäŌsjahr 

Das GeschäŌsjahr ist das Kalenderjahr.  

(3) Sitz 

Der Verein hat seinen Sitz in 63925 Laudenbach am Main.  

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit  

(1) SteuerbegünsƟgte Zwecke 

 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniƩs 
„SteuerbegünsƟgte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 (2) Konkreter Förderzweck 

 Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes von Pangolins (SchuppenƟere) im südlichen Afrika. Alle acht 
Arten von Pangolinen stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN), sind teils sogar vom Aussterben 
bedroht. Pangoline sind das meistgeschmuggelte SäugeƟer der Welt, da dessen Schuppen als WunderheilmiƩel in 
der tradiƟonellen chinesischen Medizin (TCM) gelten und das Pangolin-Fleisch als Delikatesse in Asien.  

(3) Maßnahmen 

 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

- Sammeln von Spenden und Fördergeldern zur finanziellen Unterstützung der Arbeit des Pangolin 
ConservaƟon und Research FoundaƟon (PCRF) in Namibia, einer eigenständigen OrganisaƟon mit Sitz in 
Namibia. Die Arbeit des PCRF Namibia umfasst akƟve Feldforschung und Studien zu Pangolins im südlichen 
Afrika, die Zusammenarbeit mit Partnern und PoliƟk um Schutzrichtlinien zu erwirken und durchzusetzen 
sowie der AuŅlärungsarbeit in den Gemeinden und Dörfern.   
Die gesammelten Gelder des PCRF Deutschland werden an das PCRF Namibia transferiert oder direkt vor Ort 
im südlichen Afrika zum Schutz der Pangolins eingesetzt.  

- Verbreitung der Bekanntheit der Pangolins, deren SchutzbedürŌigkeit und die Arbeit des PCRF Namibia in 
der DACH Region.  

- Direkte und akƟve Unterstützungsarbeit vor Ort durch Personen der VorstandschaŌ von PCRF Deutschland in 
Absprache mit PCRF Namibia bei Aufenthalten im südlichen Afrika. 

(4) Gemeinnützigkeit 

Der Verein ist selbstlos täƟg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke. MiƩel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder*innen erhalten keine Zuwendungen aus 
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MiƩeln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsƟgt werden.  

§ 3 Erwerb der MitgliedschaŌ, Mitgliedsbeiträge  

(1) Art der Mitglieder*innen  

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

Ehrenmitglieder*innen werden von der Mitgliederversammlung benannt. Sie sind von der Beitragspflicht befreit. In 
der Mitgliederversammlung haben diese eine SƟmme.  

(2) Erwerb 

Der Antrag auf MitgliedschaŌ ist schriŌlich an den Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme 
nach freiem Ermessen. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. Gegen die Ablehnung steht dem*der Bewerber*in 
keine RechtsmiƩel zu.  

(3) Beiträge 

 Mitglieder*innen bezahlen einen Jahresbeitrag. Über die Höhe und Fälligkeit des Beitrags beschließt die 
Mitgliederversammlung.  

§ 4 Beendigung der MitgliedschaŌ  

(1) Grund 

 Die MitgliedschaŌ endet 

 • bei natürlichen Personen durch deren Tod oder Verlust der GeschäŌsfähigkeit; 

 • durch AustriƩ; 

 • durch Ausschluss. 

 (2) AustriƩ  

Der AustriƩ eines Mitgliedes erfolgt durch schriŌliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der AustriƩ ist nur mit 
einer Frist von einem Monat zum 31.12. eines GeschäŌsjahrs zulässig. 

 (3) Ausschluss  

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands mit soforƟger Wirkung aus wichƟgem Grund aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn ein wichƟger Grund die Forƞührung der MitgliedschaŌ für den Verein oder seine 
Mitglieder*innen unzumutbar erscheinen lässt.  

Ein solcher wichƟger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied trotz Mahnung länger als sechs Monate 
mit seiner Beitragszahlung im Rückstand ist oder den Vereinsinteressen grob zuwider gehandelt hat.  

Dem Mitglied ist vor seinem Ausschluss Gelegenheit zur Anhörung zu geben.  

Das Mitglied kann gegen den Ausschluss innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Zugang der 
Ausschlusserklärung die nächste ordentliche Mitgliederversammlung anrufen, die dann abschließend entscheidet. 

 (4) Pflichten der Mitglieder*innen 

Mit dem Antrag auf MitgliedschaŌ erkennen die Mitglieder*innen den Inhalt der Satzung und der sonsƟgen 
Vereinsordnungen an. Die Mitglieder*innen sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen 
sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen. 
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Die Mitglieder*innen sind verpflichtet, dem Vorstand eine ladungsfähige postalische AnschriŌ sowie eine E-Mail-
Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres Namens und/oder ihrer Adressdaten unverzüglich zu 
informieren. 

Die Mitglieder erklären sich mit der Verarbeitung ihrer Daten für Vereinszwecke einverstanden. Eine Weitergabe an 
DriƩe erfolgt nicht.  

 § 5 Die Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind  

− die Mitgliederversammlung  

− der Vorstand.  

§ 6 Der Vorstand  

(1) Anzahl der Vorstandsmitglieder  

Der Vorstand besteht aus 

 • der*m 1. Vorsitzenden; 

 • der*m 2. Vorsitzenden; 

 • der*m Schatzmeister*in 

 (2) VertretungsberechƟgung 

VertretungsberechƟgt sind je zwei Vorstandsmitglieder*innen gemeinsam. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung können Vorstandsmitglieder*innen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. 

(3) Aufgaben  

Der Vorstand führt die GeschäŌe und vertriƩ den Verein in sämtlichen Angelegenheiten gerichtlich und 
außergerichtlich.  

Darüber hinaus hat er insbesondere folgende Aufgaben: 

• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung; Aufstellung der Tagesordnung; 

 • Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

 • Führen der Bücher; Erstellung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes; 

 • Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitglieder*innen; 

 • Der Vorstand kann Satzungsänderungen beschließen, die durch das Vereinsregister oder die Finanzbehörde 
verlangt wurden. 

 (4) Wahl 

 Die Vorstandsmitglieder*innen werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder*innen. Wiederwahl ist möglich. Die Vorstandsmitglieder*innen werden von der 
Mitgliederversammlung pro Amt im gesonderten Wahlgang besƟmmt. Die jeweils amƟerenden 
Vorstandsmitglieder*innen bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind.* 
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, können die verbliebenen Vorstandsmitglieder*innen bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied in den Vorstand koopƟeren (vorläufig ernennen). Maximal 
dürfen zwei Vorstandsmitglieder*innen koopƟert (vorläufig ernannt) werden.  
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(5) Vergütung 

 Die Vorstandsmitglieder*innen sind grundsätzlich ehrenamtlich täƟg. Sie haben Anspruch auf Ersatz der ihnen 
entstandenen angemessenen Aufwendungen. 

(6) Beschlussfassung 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von dem*der 1. Vorsitzenden, bei dessen*deren 
Verhinderung von dem*der 2. Vorsitzenden, in Texƞorm einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist 
von einer Woche einzuhalten. Die Vorstandssitzungen können alternaƟv als virtuelles Treffen abgehalten werden. Das 
virtuelle Vorstandtreffen erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in eine Video- oder Telefonkonferenz. Im Übrigen 
gelten dieselben Regelungen.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder*innen, darunter der*die 1. Vorsitzende 
oder der*die 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gülƟgen SƟmmen.  

Bei SƟmmengleichheit entscheidet die SƟmme des*der 1. Vorsitzenden. 

Ein Vorstandsbeschluss kann in Texƞorm gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder*innen ihre ZusƟmmung zu 
der zu beschließenden Regelung erklären. 

 (7) HaŌungsbeschränkung 

 Die Vorstandsmitglieder*innen haŌen dem Verein gegenüber nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. 
Werden Vorstandsmitglieder*innen aufgrund ihrer VorstandstäƟgkeit von DriƩen in Anspruch genommen, stellt der 
Verein das betroffene Mitglied des Vorstands von diesen Ansprüchen frei, sofern das Vorstandsmitglied nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig handelte. 

 § 7 Kassenprüfung  

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Personen zu Kassenprüfer*innen. Diese dürfen 
nicht Vorstandsmitglieder sein. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

Die Kassenprüfer*innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im 
GeschäŌsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriŌlich Bericht zu erstaƩen. Die 
Kassenprüfer*innen erstaƩen der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der KassengeschäŌe die Entlastung des*r Schatzmeister*in sowie der übrigen 
Vorstandsmitglieder*innen. Kassenprüfer*innen nehmen ihre Aufgaben gewissenhaŌ und unparteiisch wahr und 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

Der Vorstand ist verpflichtet, den Kassenprüfer*innen die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zugänglich zu 
machen und die erforderlichen AuskünŌe zu erteilen.  

§ 8 Ordentliche Mitgliederversammlung  

(1) Häufigkeit 

 Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich staƩ. 

(2) Präsenzversammlung und virtuelle Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Mitgliederversammlung abgehalten 
werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmer*innen der Mitgliederversammlung an einem 
gemeinsamen Ort. Die virtuelle Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer*innen in eine Video- 
oder Telefonkonferenz.  

Eine KombinaƟon von Präsenzversammlung und virtueller Mitgliederversammlung ist möglich, indem den 
Mitglieder*innen die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung miƩels Video- oder Telefonkonferenz 
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teilzunehmen. Der Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung mit.  

Lädt der Vorstand zu einer virtuellen Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitglieder*innen spätestens eine 
Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder Telefonkonferenz mit. 

 

 (3) Einberufung und Tagesordnung 

 Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriŌlich oder per E-Mail durch den Vorstand unter Angabe der 
Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen. Die Frist beginnt am Tage der Versendung der Einladung. 
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt 
gegebene Adresse oder email Adresse gerichtet ist. 

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können von jedem Mitglied eingebracht werden. Sie müssen eine Woche 
vor der Versammlung dem Vorstand schriŌlich mit Begründung vorliegen. Der*die Versammlungsleiter*in hat die 
Ergänzung zu Beginn der Versammlung bekannt zu geben. 

 (4) Beschlussfähigkeit  

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder*innen beschlussfähig.  

(5) Beschlussfassung 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen SƟmmen gefasst; bei SƟmmengleichheit 
entscheidet der*die 1. Vorsitzende. SƟmmenthaltungen gelten als nicht abgegebene SƟmmen.  

Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen SƟmmen 
erforderlich. 

Jedes Mitglied hat eine SƟmme. Das SƟmmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 
schriŌlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

(6) Wahlen 

Hat im ersten Wahlgang kein*e Kandidat*in die Mehrheit der abgegebenen gülƟgen SƟmmen erreicht, findet eine 
SƟchwahl zwischen den Kandidat*innen staƩ, welche die beiden höchsten SƟmmenzahlen erreicht haben.  

(7) Aufgabenbereiche  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für 

 • die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder*innen;  

• die Wahl der Kassenprüfer*innen;  

• die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands;  

• die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages  

•  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.  

(8) Versammlungsleitung  

Die Mitgliederversammlung wird von dem*der 1. Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen*deren Verhinderung von 
seinem*ihrem Stellvertreter*in oder dem*der Schatzmeister*in geleitet. Ist keine*s dieser 
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Vorstandsmitglieder*innen anwesend, so besƟmmt die Versammlung den*die Leiter*in mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen SƟmmen. Der*die Versammlungsleiter*in besƟmmt eine*n Protokollführer*in. 

 § 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet staƩ, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
1/5 der Mitglieder*innen es schriŌlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 

§ 10 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder AuĬebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsƟgter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Pangolin ConservaƟon and Research FoundaƟon (PCRF) Namibia, die es ausschließlich und unmiƩelbar 
für gemeinnützige und steuerbegünsƟgte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat.   

 

Laudenbach, den 14. April 2025 

 


